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MILITARSTRAFRECHT

Fremde Richter fiir schweizerische Armeeangehorige?

Falls ein Schweizer im Ausland mit ortlichen Vorschriften in Konflikt
gerit, ist generell das auslindische Recht anwendbar (Territorial-
prinzip). Ob dies auch fiir Offiziere, Soldaten und Zivilisten gelten soll,
welche im Auftrag der Schweizer Armee im Ausland Dienst leisten, ist
dagegen sehr fraglich. Die sich ergebenden Probleme diskutierte kiirz-
lich der Rechtsanwalt und Militarstrafrechtsexperte Dr. Stefan Flachs-
mann im Rahmen einer Diskussion der Internationalen Gesellschaft fiir

Militarrecht und Kriegsvolkerrecht.

Charles Ott

Rechtsgrundlagen

— Es sind dies das Militirgesetz, Art. 150a,
das Militarstrafgesetz, Art. 9, sowie das Sta-
tus of Forces Agreement, SOFA,( Abkom-
men Uber den Status von Streitkriften im
Ausland)), Art. VII wihrend NATO/PfP-
Aktivititen sowie zwischenstaatliche Ver-
einbarungen.

— Das schweizerische Militirgesetz von
2001 sieht im Art. 150a vor, dass der Bun-
desrat mit andern Staaten fallweise Abkom-
men tiber die rechtlichen und administrati-
ven Folgen abschliessen konne, dies fiir
schweizerische Armeeangehorige im Aus-
land resp. fiir fremde Armeeangehorige in
der Schweiz. Unter anderem kann darin
die Zustandigkeit zur Verfolgung strafbarer
Handlungen und von Disziplinarverstossen
abweichend vom geltenden Recht geregelt
werden.

— Das Militarstrafgesetz stipuliert in Art. 9
seine Anwendbarkeit flir in der Schweiz
und im Ausland begangene stratbare Hand-
lungen von schweizerischen Armeean-
gehorigen. Fir im Gastgeberstaat veriibte
strafbare Handlungen gilt aber auch sein
eigenes Strafgesetz. Damit ergibt sich bei
Auslandseinsitzen von schweizerischen
Armeeangehorigen eine so genannte kon-
kurrierende Kompetenz zwischen der
Strafrechtsordnung des fremden Staates
und dem schweizerischen Militirstraf-
gesetz und der schweizerischen Militir-
gerichtsbarkeit.

— In den NATO/PfP-Richtlinien wird in
Art.VII bestimmt, dass die militarischen In-
stanzen des Entsendungsstaates bei Kom-
petenzkonkurrenz fiir die Rechtsprechung
tiber ihre militirischen und zivilen Armee-
angehorigen prioritir zustindig seien. Dies
gilt fiir alle Rechtsverletzungen, welche aus
irgendeinem Akt oder Unterlassung in der
«Verrichtung offizieller Aufgaben» entste-
hen. Dabei ist es nicht von Belang, ob der
Angehorige im Zeitpunkt der Rechtsver-
letzung die Uniform trug oder nicht. Nach
der Praxis der PfP- und der NATO-Staa-
ten bestimmt der Entsendungsstaat, was
unter den Begriff «Verrichtung offizieller
dienstlicher Aufgaben» fillt.
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Magliche Losungen

Es gibt diverse Fille, welche das Gastge-
berland tiberhaupt nicht betreffen, z. B. rein
interne Disziplinarverstosse und kriminelle
Handlungen im schweizerischen Truppen-
rayon. Hier wiirde das fremde Land wohl
nur aktiv, wenn die Rechtsverletzung sei-
nen Strafverfolgungsorganen gemeldet
wiirde.

Anders steht es bei Handlungen, welche
das Gut oder das Leben im fremden Land
massiv beeintrichtigen und wo es aus poli-
tischen Griinden ein brennendes Interesse
hat, die Umstiande und Ursachen genau ab-
zukliren. Zu denken wire etwa an einen
Grossunfall mit vielen Beteiligten (z.B. an
einer Flugvorfiihrung).

Die Schweiz kann nicht fiir jede Entsen-
dung von Einzelpersonen einen speziellen
Vertrag mit dem fremden Gastgeberland
abschliessen, sodass es heute sehr wohl
moglich ist, dass eine Straftat im Ausland
rechtliche Kompetenzprobleme schafft.
Dies wiirde auch fiir fahrlassig bewirkte
Rechtsverletzungen gelten.

Es ist angesichts der haufigeren Kontak-
te zu Ubungs- und Informationszwecken
und zur Friedensforderung im Ausland
immer ofters moglich, dass eine Rechts-
verletzung durch eine schweizerische Mili-
tirperson oder durch eine Zivilperson im
Auftrag der Armee im Ausland begangen
wird, welche schlimme Folgen fiir den Be-
troffenen haben konnte.

Auslindische Armeen schiitzen ihre An-
gehorigen, indem sie NATO/PfP SOFA
unterschreiben oder sinngemiss in den ei-
genen Militirgesetzen verankern. Damit
verbessern sie die Rechtslage fiir die An-
gehorigen ihrer Streitkrifte wesentlich, in-
dem sie

a) den Begriff der «Verrichtung offiziel-
ler dienstlicher Aufgaben» selber definieren
koénnen und

b) damit die Prioritit der eigenen Juris-
diktion sichern.

Diskussion

— Im Rahmen der Diskussion wurden di-
verse Anwendungsfille besprochen, wie sie
in andern Armeen schon gelegentlich vor-
gekommen sind:

— Disziplinarverletzung im Truppenbe-
reich

— Verkehrsunfall mit zivilen Geschidigten
wihrend oder im Anschluss an eine ge-
meinsame Ubung im Ausland

— Diebstahl im Bereich der Truppe

— Raub gegeniiber lokalen Zivilpersonen
— Unfall im Urlaub im Ausland

— Ehebruch mit verheirateter lokaler Zivi-
listin

— Verletzung von Verkehrsregeln im Flug
mit schwer wiegenden Folgen

— Flugunfall mit katastrophalen Folgen im
Gastgeberland

— Strafbare Handlung in Gebiet, wo keine
rechtsstaatliche Ordnung besteht.

— Es wurde auch darauf hingewiesen, dass
die geltenden rechtlichen Gepflogenheiten
je nach Kultur im Gastgeberland sehr ver-
schieden sein konnten, sodass eine Rechts-
verletzung unter Umstinden ungewohn-
lich schwer z.B. mit der Todesstrafe oder
einer grausamen Korperstrafe belegt wer-
den konnte.

Die Meinung iiberwog, dass fiir Leute,
welche im Auftrag der Armee im Ausland
weilen, eine Losung zu treffen sei, welche
sie — analog der Vertreter des diplomati-
schen und konsularischen Dienstes — prio-
ritir der schweizerischen Jurisdiktion un-
terstellt. Nur so kann sichergestellt werden,
dass

a) fremde Richter nicht iiber schweize-
rische Armeeangehérige urteilen konnen

b) unsere Leute nicht nach fremden
Gesetzen und Verfahren beurteilt werden
und

) uns unbekannte, nicht gebriuchliche
Strafnormen und Verhandlungssprachen
nicht zur Anwendung kommen.

Schlussfolgerungen

Da immer o6fters Kontakte und Tatigkei-
ten von Leuten der Schweizer Armee im
Ausland stattfinden, wire es vordringlich:

a) zwischenstaatlich schwer wiegende
strafrechtliche Kollisionen zu vermeiden

b) Angehorige der Armee soweit mog-
lich der eigenen Rechtsordnung zu unter-
stellen und so im eigentlichen Dienst sowie
in der Freizeit im Ausland vor unbekannten
und oft auch unberechenbaren Rechtsver-
fahren und -folgen zu bewahren

c) liickenlose Rechtsregelungen fiir alle
moglichen Fille zu gewihrleisten.

Dies wire am ehesten moglich, wenn
sich die Schweiz entschliessen wiirde, die
Regelung des Art. VII des NATO/P{P
SOFA zu ratifizieren oder im Wortlaut in
die eigene Gesetzgebung zu iibernehmen.

Nur so kénnen wir einen umfassenden
Schutz unserer ins Ausland geschickten
Armeeangehorigen erreichen und das bei
uns verponte Richten durch fremde Rich-
ter vermeiden, wie dies ja nicht nur die
USA, sondern auch die  westlichen
Rechtsstaaten anstreben. |




	Fremde Richter für schweizerische Armeeangehörige?

